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ter in gerader Linie verwandt oder durch Annahme an Kin
des Statt oder im Sinne von § 47-des Familiengesetzbuches 
miteinander verbunden sind.

§ 227

Erfolglose Aufforderung zur Begehung einer Straftat

(1) Wer einen anderen zur Begehung einer der in § 225 ge
nannten Straftaten oder zur Teilnahme an einer solchen auf
fordert oder sich dazu anbietet, ohne daß dieser die Straftat 
ausführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit ist abzusehen, wenn der Täter die Begehung der Straf
tat', zu der er aufgefordert oder sich angeboten hatte, selbst 
verhindert.

§ 228

Falsche Anschuldigung

Wer gegenüber einem staatlichen Organ wider besseres 
Wissen einen anderen der Begehung einer Straftat beschul
digt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentli
chem Tadel bestraft.

§ 229

Vortäuschung einer Straftat

Wer gegenüber einem staatlichen Organ der Rechtspflege 
oder Sicherheitsorgan die Begehung einer Straftat vortäuscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verur
teilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

§ 230
\

Vorsätzlich falsche Aussage

(1) Wer vorsätzlich vor Gericht als Zeuge, Sachverständiger 
oder Prozeßpartei falsche oder unvollständige Aussagen 
macht oder als Dolmetscher falsch übersetzt oder wer einen 
anderen zu einer unbewußt falschen Aussage verleitet, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat vor einem Notar, der 
Seekammer in einer Havarieverhandlung oder vor dem Pa
tentamt begeht.

§231

Falsche Versicherung zum Zwecke des Beweises

Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr gegenüber einer zur 
Abnahme einer besonderen Versicherung der Wahrheit ge
setzlich befugten Stelle wissentlich falsche Angaben macht 
und ihre Richtigkeit in der dazu vorgeschriebenen Form ver
sichert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentli
chem Tadel bestraft.

§ 232

Absehen von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit

Bei vorsätzlich falscher Aussage oder falscher Versicherung 
zum Zwecke des Beweises kann von Maßnahmen der straf

rechtlichen Verantwortlichkeit abgesehen werden, wenn der 
Täter

1. die falsche Aussage oder die falsche Versicherung so 
rechtzeitig berichtigt, daß schädliche Auswirkungen nicht 
eingetreten sind;

2. durch die wahrheitsgemäße Aussage oder Versicherung 
sich oder einen nahen Angehörigen der Möglichkeit der 
Strafverfolgung aussetzt.

§ 233 
Begünstigung

(1) Wer nach der Begehung einer Straftat dem Täter oder 
einem Beteiligten Beistand leistet, um ihn der Strafverfol
gung zu entziehen oder ihm die Vorteile aus der Straftat zu 
sichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, mit Ver
urteilung auf Bewährung, Geldstrafe- oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

(2) Sind dem Täter die Umstände bekannt, nach denen die 
Vortat als Verbrechen zu beurteilen ist oder leistet er die 
Begünstigung seines Vorteils wegen, wird er mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren, mit Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit ist abzusehen, wenn die Begünstigung einem nahen An
gehörigen gewährt wird, um ihn der Strafverfolgung zu ent
ziehen.

§ 234 

Hehlerei

(1) Wer seines Vorteils wegen Gegenstände, von denen er 
weiß oder von denen er nach den ihm bekannten Umständen 
annehmen muß, daß sie durch eine mit Strafe bedrohte Hand
lung erlangt sind, erwirbt, in sonstiger Weise an sich bringt 
oder seines Vorteils wegen beim Absatz solcher Sachen mit
wirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährüng oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Hat der Täter die Straftat wiederholt oder mit anderen 
gemeinschaftlich begangen oder sind ihm die Umstände be
kannt, nach denen die Vortat als Verbrechen zu beurteilen 
ist, wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, mit Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

A n m e r k u n g  :

Geringfügige Hehlerei kann als Ordnungswidrigkeit ver
folgt werden.

§235

Gefangenenbefreiung

(1) Wer eine vorläufig festgenommene oder auf Grund ge
richtlicher Entscheidung in staatlichem Gewahrsam befind
liche Person aus einer Strafvollzugseinrichtung oder einer 
anderen zur Unterbringung bestimmten staatlichen Einrich
tung oder aus der Bewachung oder Beaufsichtigung der da
mit Beauftragten befreit oder ihr beim Entweichen behilflich 
ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft. *


